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Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Allgemeine Verwaltung:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  09.00 - 11.00 Uhr

Einwohnermeldeämter
Probstzella:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  kein Sprechtag
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Lehesten:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 16.00 Uhr

Gräfenthal:
Montag  14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kön-
nen jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft nutzen.

Standesamt:
Probstzella:
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt 
und im Standesamt

Obere Gasse 1, 07330 Probstzella

Samstags-Sprechstunde

Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im Einwoh-
nermeldeamt sowie im Standesamt bitte unter

Tel. 036735/46124 (Einwohnermeldeamt)
Tel. 036735/46125 (Standesamt)

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten

Rathaus Gräfenthal Dienstag,  16:00 bis 18:00 Uhr
Rathaus Lehesten Donnerstag,  14:00 bis 16:00 Uhr

Nächster Redaktionsschluss

Montag, den 26.02.2018

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 09.03.2018
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Fälligkeit von Steuerraten
Am 15. Februar 2018 sind die Grund- und Gewerbesteuerra-
ten für das I. Quartal 2018 fällig. Die Höhe richtet sich nach 
den Festsetzungen der zuletzt erteilten Steuerbescheide.
Wir fordern hiermit alle Steuerpflichtigen auf, die fällige Steuerrate, 
sowie bestehende Rückstände (auch Hundesteuer, Mieten, Pach-
ten, allgem. Friedhofsgebühren) auf eines der folgenden Konten 
unter Angabe des aktuellen Kassenzeichens zu überweisen.

Für die Einheitsgemeinde Probstzella:
Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN:  DE06 8305 0303 0000 0001 67
BIC:  HELADEF1SAR

Für die Stadt Lehesten:
Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN:  DE24 8305 0303 0000 2112 06
BIC:  HELADEF1SAR

Für die Stadt Gräfenthal:
Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN:  DE07 8305 0303 0000 3700 10
BIC:  HELADEF1SAR

Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt
IBAN:  DE31 8309 4454 0325 2636 01
BIC:  GENODEF1RUJ

Aus Kostengründen werden keine Zahlscheine bzw. Zahlungs-
aufforderungen verschickt. Um das Versäumen der Zahlungsfäl-
ligkeiten zu vermeiden, kann der Kasse ein SEPA-Lastschrift-
mandat zum Einzug der Forderung erteilt werden.
Formulare hierfür sind im Rathaus Probstzella erhältlich.

Festsetzung der Hundesteuer 2018

Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung  
der Hundesteuer der Stadt Gräfenthal und  
der Einheitsgemeinde Probstzella 2018

Die Steuersätze 2018 für das Halten von einem Hund/ mehreren 
Hunden sind gegenüber dem Jahr 2017 unverändert geblieben.
Für die Steuerpflichtigen der Hundesteuer, die für das Kalen-
derjahr 2018 die gleiche Steuer wie im Kalenderjahr 2017 zu 
entrichten und bis zum heutigen Tage keinen anderslautenden 
Bescheid erhalten haben, wird die Hundesteuer hiermit durch 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.
Diese Festsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Änderung des 
Steuersatzes/Bemessungsgrundlage und der Erteilung anders-
lautender schriftlicher Hundesteuerbescheide für 2018. Sollten 
die Steuersätze geändert werden oder ändern sich die Besteue-
rungsgrundlagen, werden Änderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuer-
festsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre.
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat, die mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung 
dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages zu laufen beginnt, 
durch Widerspruch angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Schiefergebirge“, Markt 8 in 07330 
Probstzella einzulegen.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Probstzella, den 29.01.2018
Sven Mechtold
VG-Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung  
über die Festsetzung der Grundsteuer 2018
Für die Städte Gräfenthal und Lehesten sind gegenüber dem 
Kalenderjahr 2017 keine Hebesatzänderungen eingetreten, so 
dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Ka-
lenderjahr 2018 verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge bzw. Wohn- und Nutzfläche) sich seit der letzten 
Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2018 in der zuletzt veran-
lagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Steuer-
bescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuerraten sind 
lt. Bescheid zu den jeweiligen Fälligkeiten auf das Konto der 
Stadtverwaltung zu überweisen. Soweit der Kasse ein Sepa-
Lastschrift-Mandat erteilt wurde, werden die fälligen Beträge 
eingezogen.
Die bereits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld 
angerechnet.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuer-
festsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Grundsteuerbescheid für das Jahr 2018 zugegangen wäre.
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat, die mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung 
dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages zu laufen beginnt, 
durch Widerspruch angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Schiefergebirge“, Markt 8 in 07330 
Probstzella einzulegen.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Probstzella, den 29.01.2018
Sven Mechtold
VG-Vorsitzender

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan

des ZWA Saalfeld-Rudolstadt für das Jahr 2017

Die mit Beschluss-Nr. VV-Ö-4.1-02/2017 beschlossene Haus-
haltssatzung und der Wirtschaftsplan des ZWA Saalfeld-Rudol-
stadt für das Jahr 2018 liegen in der Zeit vom 22.01.2018 bis 
02.02.2018 in der Geschäftsstelle des ZWA Saalfeld-Rudolstadt 
beim Geschäftsleiter, Remschützer Straße 50 in 07318 Saalfeld, 
sowie bei den Verbandsräten öffentlich aus.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt 01/2018 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, der Städte Saalfeld/Saale, 
Rudolstadt und Bad Blankenburg am 20.01.2018.

Öffentlichkeitsbeteiligung zur Lärmaktions-
planung des Eisenbahn-Bundesamtes
Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes
Das Eisenbahn-Bundesamt hat den ersten Teil des Lärmaktions-
plans veröffentlicht. Der so genannte Teil A ist im Internet über 
die Informations- und Beteiligungsplattform www.laermaktions-
planung-schiene.de oder über die Homepage des Eisenbahn-
Bundesamtes www.eba.bund.de/lap abrufbar und ist auf Wunsch 
auch als Druckversion verfügbar. Er ist das Ergebnis der ersten 
Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Lärmakti-
onsplanung. Insgesamt sind in der ersten Phase ca. 38.000 Be-
teiligungen eingegangen.
Am 24. Januar 2018 beginnt die zweite Phase der Öffentlichkeits-
beteiligung. Bis zum 7. März 2018 hat die Öffentlichkeit dann die 
Gelegenheit, dem Eisenbahn-Bundesamt eine Rückmeldung zu 
dem Verfahren selbst und zum Lärmaktionsplan Teil A zu geben. 
Der daraus hervorgehende Lärmaktionsplan Teil B wird Mitte des 
Jahres 2018 veröffentlicht. Die Teile A und B ergeben zusammen 
den Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken.

Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in zwei zeitlich getrennten 
Phasen statt. Das Eisenbahn-Bundesamt bietet hierzu eine In-
formations- und Beteiligungsplattform im Internet an, die über 
die folgende Adresse erreichbar ist: www.laermaktionsplanung-
schiene.de.
Ab dem 24. Januar 2018 bis zum 7. März 2018 besteht die Mög-
lichkeit, über eine entsprechende Anwendung auf der Informa-
tionsplattform an der 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhrunter-
nehmer räumt die Grundstückskläranlagen und fährt den Fä-
kalschlamm mindestens einmal pro Jahr ab. Den Vertretern des 
Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt 
zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren.
Einen unverbindlichen Tourenplan für das Jahr 2018 entnehmen 
Sie auch unserer Homepage:

http://www.zwa-slf-ru.de/zwa/abwasser/entsorgung/
Witterungsbedingte Änderungen behalten wir uns vor.
Grundstückseigentümer, die eine Auflage zur Stilllegung ihrer 
Kleinkläranlage erhalten haben, bitten wir um rechtzeitige Ver-
einbarung eines gesonderten Termins für die letzte Entleerung.
Aus arbeitsorganisatorischen Gründen muss die Anmeldung bis 
spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abfuhrtermin 
erfolgen. Dies gilt auch für zusätzlich notwendige Entsorgungen.

Aufforderung zur Einreichung  
von Wahlvorschlägen

für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
der Stadt Gräfenthal

1.
In der Stadt Gräfenthal wird am 15. April 2018 ein ehrenamtlicher 
Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im 
Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. 
Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar 
wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. 
Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zu-
lassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als haupt-
amtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauf-
tragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss 
ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz 
sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt 
(§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

mitzuwirken. Alternativ hierzu können Beteiligungen auch per 
Post an das Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplanung, Hei-
nemannstraße 6, 53175 Bonn geschickt werden. Der vom Eisen-
bahn-Bundesamt hierfür vorbereitete Fragebogen kann über die 
angegebene Internetadresse heruntergeladen oder postalisch 
über obenstehende Adresse angefordert werden.

Hintergründe und Inhalt der Öffentlichkeitsbeteiligung
Unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt das Eisenbahn-Bun-
desamt alle fünf Jahre einen Lärmaktionsplan für die Hauptei-
senbahnstrecken des Bundes. Ziel der Lärmaktionsplanung 
ist die Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen. 
Eine Haupteisenbahnstrecke ist ein Schienenweg mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr. Die 
gesetzlichen Regelungen finden sich in § 47 lit. a-f Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG).

Weitere Informationen und Fragen
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter folgender 
Adresse: www.laermaktionsplanung-schiene.de
Fragen können Sie an das Eisenbahn-Bundesamt unter lap@
eba.bund.de oder postalisch an oben genannte Adresse richten.

Festsetzung der Jahresbewirtschaftungs- 
gebühren (Friedhof) 2018

Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung  
der Jahresbewirtschaftungsgebühren (Friedhof)  
für die Einheitsgemeinde Probstzella 2018

Auf Grundlage der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde 
Probstzella vom 28.01.2016, veröffentlicht im Amtsblatt der VG 
Schiefergebirge Nr. 03/2016 vom 12.02.2016, macht die Ge-
meinde Probstzella folgendes bekannt.
Die Gebührensätze 2018 der Jahresbewirtschaftungsgebühren 
sind gegenüber dem Jahr 2017 unverändert geblieben.
Für die Gebührenpflichtigen der Jahresbewirtschaftungsgebüh-
ren, die für das Kalenderjahr 2018 die gleiche Gebühr wie im Ka-
lenderjahr 2017 zu entrichten und bis zum heutigen Tage keinen 
anderslautenden Bescheid erhalten haben, wird die Jahresbe-
wirtschaftungsgebühr hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Festset-
zung treten für die Gebührenpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Ge-
bührenbescheid zugegangen wäre.
Die Festsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die 
mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung dieser All-
gemeinverfügung folgenden Tages zu laufen beginnt, durch Wi-
derspruch angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Schiefergebirge“, Markt 8 in 07330 
Probstzella einzulegen.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der festgesetzten Gebühr nicht aufgehalten.

Probstzella, den 29.01.2018
Sven Mechtold
Bürgermeister

Zweckverband Wasserversorgung und  
Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt
Die Fäkalentsorgung findet wie folgt statt:
Reichenbach/U.  01.03.2018
Schaderthal 02.03.2018
Döhlen 05.03.2018
Marktgölitz 06.03.2018
Königsthal 07.03.2018
Limbach 29.03.2018
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Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschriften erfor-
derlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt oder im Stadtrat 
der Stadt Gräfenthal vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadt-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 66 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so vielen Wahlberechtigten wie Stadtratsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt oder im Stadtrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des 

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefor-
dert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite 
als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der 
Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommu-
nalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen 
und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
enthalten:
a)  das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b)  Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c)  die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d)  die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:
a)  die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-

WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b)  eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c)  Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtig-
ten tragen, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
70 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als 
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8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männli-
cher und weiblicher Form.

Heerwagen
Wahlleiter

Wahl des Bürgermeisters am 15. April 2018

Bekanntmachung 
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 

für die Stadt Gräfenthal

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet statt:
am  Dienstag, den 13. März 2018
um  19.00 Uhr
im  Rathaus Gräfenthal
 Sitzungssaal
 Marktplatz 1, 98743 Gräfenthal

Tagesordnung:
1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge
2. Beschlussfassung über die Zulassung der Wahlvorschläge

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.
Heerwagen
Wahlleiter

Beschlüsse
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal fasste in der Stadtratssit-
zung am 20. Dezember 2017 im öffentlichen Teil folgende 
Beschlüsse:

Beschluss Nr. SG/BV/293/2017
Vergabe - Ersatzbeschaffung eines Vorausrüstwagens für 
die FFW Gräfenthal
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal stimmt der Lieferung eines Vo-
rausrüstwagens durch die Firma Feuerwehrfahrzeuge Technik 
und Ausrüstung Nahetal-Waldau - vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch die Kommunalaufsicht des LRA Saalfeld-Rudolstadt 
- zu.

Beschluss Nr. SG/BV/297/2017
Baumaßnahme: Neue Gasse, Gräfenthal
Hier: Nachtragsangebot Nr. 1, Titel 5: Straßenbau der Fa. 
STRABAG AG v. 28.11.2017 Gewässerverrohrung im Bahn-
durchlassbereich
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt, das Nachtragsan-
gebot Nr. 1 der STRABAG AG vom 28.11.2017 für die Gewässer-
verrohrung im Durchlassbereich der Bahn in der Neuen Gasse, 
Gräfenthal in Höhe von 35.183,06 € Brutto zu bestätigen.
Der Bürgermeister wird mit der Unterzeichnung beauftragt.

Beschluss Nr. SG/BV/298/2017
Baumaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage und Trinkwas-
seranlage AWO KITA - Blumenwiese - Gräfenthal
Hier: Honorarangebote Fachplanung HLS und Objektpla-
nung Innenräume/1. Teilabschnitt
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt, die vorgelegten 
Honorarangebote für die Fachplanung Heizung, Lüftung, Sani-
tär des Ingenieurbüro Mölle, Anlagenbau Haustechnik Bauüber-
wachung, Zeigerheimer Straße 42, 07407 Rudolstadt mit einer 
geprüften Angebotssumme in Höhe von 25.683,32 € Brutto 
vom 01.12.2017 sowie für die Objektplanung Innenräume des 
Bauplanungsbüro Wohlfarth GmbH, Probstzellaer Straße 16 b, 
98743 Gräfenthal mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe 
von 3.045,21 € Brutto vom 01.12.2017 zu bestätigen.
Der Bürgermeister wird mit der Unterzeichnung der entsprechen-
den Ingenieurverträge beauftragt.

Beschluss Nr. SG/BV/300/2017
Friedhofssatzung der Stadt Gräfenthal
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt aufgrund der §§ 19 
Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), letzte Änderung vom 20. März 2014 (GVBl. 

Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsge-
meinschaft Schiefergebirge bis zum 12. März 2018, 18.00 Uhr, 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigen-
händige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Stadt mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Ver-
waltungsgemeinschaft Schiefergebirge
dienstags  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
donnerstags  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
freitags  von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
in 07330 Probstzella, Markt 8, Hauptverwaltung, Zi. 003 ausge-
legt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge 
aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die 
Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Un-
terstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Voraus-
setzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Un-
terschriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 2. März 2018 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Stadt Gräfenthal über Verwaltungsgemeinschaft 
Schiefergebirge, Markt 8, 07330 Probstzella, einzureichen. Ein-
gereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 2. März 2018bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauf-
tragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unter-
zeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung 
des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu be-
seitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 12. 
März 2018bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 13. März 2018tritt der 
Wahlausschuss der Stadt Gräfenthal zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
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Verwaltungsgemeinschaft  
Schiefergebirge

Informationen

Der Wald im Sturme unserer Zeit

Der Jagdvorstand lädt alle Wald-
besitzer und Naturinteressierten 
ein zu einem Vortrag

am Mittwoch, den 14.02.2018 
um 19.00 Uhr

im Gemeindesaal  
in Großgeschwenda.

- Fotopräsentation von verschiedenen Waldbildern in ihrer un-
terschiedlichen Bewirtschaftung und Entwicklung

-  Erläuterungen dazu durch die Revierförsterin Grit Leeder
-  Wertvolle Hinweise für die Aufforstung von Kahlflächen, Pfle-

ge von jungen Waldbeständen und Durchforstungen sowie 
Forstschutz

- Beförsterung und Forstbetriebsgemeinschaften, Zahlen und 
Fakten

- Fördermittel, Wegebau und Holzpreise

Und immer wieder Stürme - geworfene und gebrochene Bäume 
stehen unter Spannung und die Schnittführung der Motorsäge ist 
eine ganz besondere - ein Kurzvideo zu Ihrer Sicherheit!

Jagdvorstand Großgeschwenda

Naturpark 
Thüringer Schiefergebirge Obere Saale

Veranstaltungen im Monat Februar

10.02. - Sa - Entlang der Saale
Bergfried Klinik - Wetzelstein - Unterrasen - Reschwitz - Mühl-
felsen - Angergraben - Fischersdorf - Gossitzfelsen - Obernitz 
- Bergfried Klinik
13.00 Uhr, Bergfried Klinik Saalfeld Rezeption, 4,5 Std., 11 km, 
Skg: gering/mittel, Hd: 180 m, mit Einkehr in Fischersdorf, 3,00 
€/Pers. (ohne Einkehr)
Anm. erf.: NaFü Werner Preißler: Tel.: 0160/91084933 oder preis-
sler.reschwitz@t-online.de

11.02. - So - Von grünen Eseln und grauen Affen
Eine naturkundliche Wanderung rund um Bad Lobenstein, mit 
viel Wissenswertem zur Stadtgeschichte und Natur am Weges-
rand.
14.00 Uhr, Bad Lobenstein Stadtinformation, 2,5 - 3 Std., wö-
chentlich wechselnde Routen zwischen 5 und 10 km, Skg: leicht 
- mittel, 3,00 €/Pers., Ki. frei
Anm. erf.: NaFü Alexandra Triebel: Tel.: 0176/54527294 oder 
036643/599556, naturfuehrer@freenet.de

14.02. - Mi - Basenfasten, das Gesundheitserlebnis
Genussvoll entsäuern, entschlacken und abnehmen - Die zweite 
Woche
Wie verhindere ich das Frieren, mit Verkostung und Rezepten
18.00 Uhr, Mehrgenerationenhof, 07922 Seubtendorf, Hof Café, 
10,00 €/Pers.
Anm. erf.: NaFü Gesine Müller (Kräutersine), Tel.: 036649/849025 
oder 0176/67657247,
kraeutersine@email.de, Facebook: Kräutersine

S. 82, ber. S. 154) sowie des § 33 des Thüringer Bestattungs-
gesetzes (ThürBestG) vom 19. Mai 2004 (GVBl. S. 505), letzte 
Änderung, geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 
592) die Friedhofssatzung der Stadt Gräfenthal.

Beschluss Nr. SG/BV/299/2017
Friedhofsgebührensatzung
1. Der Gebührenkalkulation für das Friedhofswesen vom 

05.12.2017 wird zugestimmt. Sie hat dem Stadtrat bei der 
Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen.

2. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungs-
sätzen, Zinssätzen sowie der Abschreibungs- und Verzin-
sungsmethode wird zugestimmt.

3. Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die als Anlage 
beigefügte Friedhofsgebührensatzung.

Beschluss Nr. SG/BV/301/2017
Bestellung des Wahlleiters und seines Stellvertreters für die 
Bürgermeisterwahl 2018
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal bestellt Herrn Robert Heer-
wagen, Beamter der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge, 
zum Wahlleiter der Bürgermeisterwahl am 15. April 2018. Der 
Stadtrat der Stadt Gräfenthal bestellt Frau Anja Scheidig, Ange-
stellte der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge, zur Stell-
vertreterin des Wahlleiters.

Beschluss Nr. SG/BV/296/2017
Sitzungstermine des Stadtrates Gräfenthal I. Halbjahr 2018
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die Sitzungstermine 
des Stadtrates für das I. Halbjahr 2018.
Stadtrat  Hauptausschuss
31. Januar 2018  22.01.2018
28. Februar 2018  19.02.2018
28. März 2018  19.03.2018
25. April 2018  16.04.2018
30. Mai 2018  22.05.2018
27. Juni 2018  18.06.2018

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Gräfenthal schreibt gemäß § 67 ThürKO in Verbindung 
mit § 31 (1) ThürGemHV folgende Liegenschaft zum Verkauf aus:

Lage:  Creunitz Nr. 28, 98743 Gräfenthal
Flurstück-Nr.  24/6
Größe:  883 m2

Das Grundstück ist mit einem Vereinshaus bebaut, das in den 
Jahren 2007/2008 saniert und renoviert wurde.
Der Verkauf erfolgt bedingungsfrei zur Mindestgebotssumme 
von 24.000 €.
Für den Fall einer Objektbesichtigung vor Angebotsabgabe be-
steht die Möglichkeit einer Terminvereinbarung über die Telefon-
nummer: 036735/46127.
Ihr Angebot richten Sie bitte in einem verschlossenen Umschlag 
mit der Aufschrift: „Kaufangebot Liegenschaft Creunitz Nr. 28“ bis 
spätestens 16. März 2018 (Datum des Poststempels) an die
 Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
 FD Bauverwaltung/Liegenschaften
 Markt 8
 07330 Probstzella.
Die Stadt Gräfenthal ist nicht verpflichtet, an den Höchstbieten-
den oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen.
Das vorliegende Wertgutachten kann nach Terminabsprache 
eingesehen werden. Für die Richtigkeit der Angaben im Wertgut-
achten wird die Haftung ausgeschlossen.

gez. Paschold
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils
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13.00 Uhr, Bergfried Klinik Saalfeld Rezeption, FG, 4,5 Std., 10 
km, Skg: mittel, Hd: 275 m,
mit Einkehr in Bad Blankenburg, 4,00 EUR/Pers. (ohne Einkehr)
Anm. erf.: NaFü Werner Preißler: Tel.: 0160/91084933, preissler.
reschwitz@t-online.de

03.03. - Sa - Über die ehemalige innerdeutsche Grenze ins 
wildromantische Höllental
Eine naturkundliche Wanderung an der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze bei Blankenstein,
mit viel Wissenswertem zur Geschichte, Geologie und Natur am 
Wegesrand.
13.00 Uhr, Bahnhof Blankenstein, 3,5 Std., 10 km, Skg: leicht, 
4,00 EUR/Pers., Ki. frei
Anm. erf.: NaFü Alexandra Triebel: Tel.: 0176/54527294, 
036643/599556, naturfuehrer@freenet.de

04.03. - So - Von grünen Eseln und grauen Affen
Eine naturkundliche Wanderung rund um Bad Lobenstein, mit 
viel Wissenswertem zur Stadtgeschichte und Natur am Weges-
rand.
14.00 Uhr, Bad Lobenstein Stadtinformation, 2,5 - 3 Std., wö-
chentlich wechselnde Routen zwischen 5 und 10 km, Skg: leicht 
- mittel, 3,00 EUR/Pers., Ki. frei
Anm. erf.: NaFü Alexandra Triebel: Tel.: 0176/54527294 oder 
036643/599556, naturfuehrer@freenet.de

04.-11.03. - So-So - Fasten-Wanderwochen - Fasten für Ge-
sunde
Geben Sie Ihrem Körper die Chance, in einem körperlichen und 
seelischen Prozess zu entgiften, zu entschlacken, zu reinigen 
und zu regenerieren, um sich neu zu orientieren.
Anm. erf.: Naturpark-Partner „Waldhotel am Stausee“, OT Bucha, 
07333 Unterwellenborn
Volker Kullmann, Tel.: 036732/363, info@waldhotel-am-stausee.
de, www.waldhotel-am-stausee.demailto:kraeutersine@email.de

REGELMÄßIGE ANGEBOTE OHNE ANMELDUNG

Juni bis Ende September: Sonntag, 10.00 Uhr
Angebot der Naturführerin Annett Wolfram
Rezeption „Familotel Am Rennsteig“, Oßlaberg 6, 07343 Wurz-
bach, Tel.: 0174/8383723 oder Hotel: 036652/400
•	 Geführte	Sonntagswanderung	mit	Tierfütterung
im Sormitztal (Richtung Stadtpark) von Wurzbach
Highlights: freie Spiel- und Tobemöglichkeit im Stadtpark, der 
Natur auf der Spur, entdecken von verschiedenen Tieren und 
Pflanzen, Wissenstest, Tierfütterung, genießen Sie anschließend 
Thüringer Spezialitäten im Hotelrestaurant „bei Neubeck’s“, ca. 2 
Std., 3 km, leichte Rundwanderung, geeignet für Familien von 
Klein bis Groß, für Kinderwagen und Rollstuhl geeignet, 2,00 €/
Pers., Kinder frei

Mai bis Oktober: Samstag, 13.00 Uhr
Angebot des Naturführers Werner Preißler
Tel: 0160/91084933 oder preissler.reschwitz@t-online.de
•	 geführte	Samstagswanderung
ab Bergfried Klinik Saalfeld (Rezeption), jede Woche eine andere 
Strecke, 4,00 €/Pers.

ANGEBOTE MIT TERMINEN IHRER WAHL

Angebote der Kräuterstube Remptendorf - Naturführerin 
Birgit Grote
(IHK-Sachverständige für frei verkäufliche Arzneimittel)
Schleizer Straße 40, 07368 Remptendorf
Tel./Fax: 036640/22605, birgit-grote@freenet.de, www.kraeuter-
stube-grote.de
·  Führung auf dem Pilz-Erlebnispfad in Gräfenwarth
·  Führung auf dem Feuersalamander-Kinderwanderweg 

in Leutenberg
·  Naturpark-Rallye mit verschiedenen Stationen in Kombi-

nation mit weiteren Naturführern
·  Gemeinsam gestaltetes Wildkräuterbuffet
·  Mit Kindern Kräuterseifen, Kräuteröle oder Kräuteressig 

herstellen
·  Veranstaltungen für Kinder ab 2 bis 18 Jahre und für 

Menschen mit Einschränkungen

17.02. - Sa - Durch die vordere Heide
Oberwellenborn - Hangeiche - Krötenpfütze - Birkigt - Oberwel-
lenborn
13.00 Uhr, Bergfried Klinik Saalfeld Rezeption, FG, 4,5 Std., 10 
km, Skg: gering, Hd: 110 m, mit Einkehr am Schluss in Oberwel-
lenborn, 4,00 €/Pers. (ohne Einkehr)
Anm. erf.: NaFü Werner Preißler: Tel.: 0160/91084933 oder preis-
sler.reschwitz@t-online.de

18.02. - So - Winterwanderung rund um Bad Blankenburg
Bahnhof Bad Blankenburg - Stadt - Greifenstein - Gölitzwände 
- Fröbelblick - Kesselwarte - Liske - Zeigerheim - Bahnhof Bad 
Blankenburg
08.00 Uhr, Bahnhof Saalfeld, Abf. Bhf. Slf. 08.11 Uhr oder 08.20 
Uhr Bahnhof Bad Blankenburg, DB/FG, 14 km, SKG: mittel-
schwer, 3,50 €/Pers., Ki. 6 - 14 Jahre 1,75 €, Einkehr „Zur Liske“ 
in Zeigerheim, Zu allen Wanderungen gibt es ein Höhenprofil, 
eine Streckenskizze sowie eine regionalgeschichtliche Doku-
mentation.
Anm. erf.: NaFü Ingo Götze: Tel.: 03671/357390 oder 
0172/3594670

21.02. - Mi - Basenfasten, das Gesundheitserlebnis
Genussvoll entsäuern, entschlacken und abnehmen - Die dritte 
Woche
Motivation, die drei 100% basischen Wochen sind fast geschafft, 
mit Verkostung und Rezepten
18.00 Uhr, Mehrgenerationenhof, 07922 Seubtendorf, Hof Café, 
10,00 €/Pers.
Anm. erf.: NaFü Gesine Müller (Kräutersine), Tel.: 036649/849025 
oder 0176/67657247,
kraeutersine@email.de, Facebook: Kräutersine

22.02. - Mi - Seminar: Schüssler-Salze 2
Kleine Pille mit sanfter Wirkung, Vorstellung Salz 7 - 12
18.00 Uhr, Mehrgenerationenhof, 07922 Seubtendorf, Hof Café, 
10,00 €/Pers.
Anm. erf.: NaFü Gesine Müller (Kräutersine), Tel.: 036649/849025 
oder 0176/67657247,
kraeutersine@email.de, Facebook: Kräutersine

24.02. - Sa - LSG Rinne - Tellbachtal
Solsdorf - Tellbachtal - Kammweg - Storchsdorf - Solsdorf
13.00 Uhr, Bergfried Klinik Saalfeld Rezeption, FG, 4,5 Std., 8 
km, Skg: gering, Hd: 110 m, mit Einkehr am Schluss in Solsdorf, 
4,00 €/Pers. (ohne Einkehr)
Anm. erf.: NaFü Werner Preißler: Tel.: 0160/91084933 oder preis-
sler.reschwitz@t-online.de

28.02. - Mi - Basenfasten, das Gesundheitserlebnis
Genussvoll entsäuern, entschlacken und abnehmen - Die vierte 
Woche
Im Säure-Basen-Gleichgewicht leben, mit Verkostung und Re-
zepten
18.00 Uhr, Mehrgenerationenhof, 07922 Seubtendorf, Hof Café, 
10,00 €/Pers.
Anm. erf.: NaFü Gesine Müller (Kräutersine), Tel.: 036649/849025 
oder 0176/67657247,
kraeutersine@email.de, Facebook: Kräutersine

03.03. - Sa - Wasser - alltäglich oder kostbar?
Durch den Stadtpark Wurzbach entlang der Sormitz und dem 
Langwasser, vorbei an Teichen bis zu einer Quelle in der Nähe 
der Pulvermühle begleiten wir das (lebens-)wichtige Element 
Wasser.
Es kann um 10.00 Uhr im Kunsthaus Müller an einer Steindruck-
vorführung teilgenommen oder das Steindruckmuseum besich-
tigt werden (Eintritte extra). Nach der Wanderung sind Sie einge-
laden, im Kunsthaus Produkte aus dem Wald zu verkosten oder 
zu erwerben.
10.45 Uhr, Bunter Turm am Markt in Wurzbach, 2 Std., 5 km, 
mit Kinderwagen möglich, 3,50 EUR/Pers., Ki. 1,50 EUR, MTZ: 
5 Erw.
Anm. bis zum Vorabend 19.00 Uhr erf.: NaFü Yvonne Gerlach: 
Tel: 036652/35146, isy_g@web.de

03.03. - Sa - Durchs Werretal
Bad Blankenburg - Chrysopras - Weidmannsheil - Werretal - Dit-
tersdorf - Braunsdorfer Werre - Katzensteig Bad Blankenburg
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•	 Den	Schieferkobolden	auf	der	Spur	entlang	der	Renn-
steigleiter/Humboldt-Entdeckerpfad

Familienerlebniswanderung, Strecken zwischen 8 u. 16 km, 
leicht - mittelschwer
•	 Wanderung	zum	und	auf	dem	Dürrenbacher	Wanderweg
Familienerlebniswanderung durch den Hochwald und fantasti-
sche Hohlwege, 12 km, mittelschwer
•	 Fledermaus-Entdecker-Rucksack
Sie sind ein Fledermaus-Freund und möchten mehr über diese 
interessanten Jäger der Nacht wissen? Dann sind Sie richtig im 
„Familotel Am Rennsteig“ Wurzbach (Tel.: 036652/400, www.am-
rennsteig.de). Dort kann man den Rucksack kostenlos ausleihen 
(nach vorheriger Anmeldung). Mit dem Rucksack gehen Sie auf 
nächtliche Entdeckungsreise und mit etwas Glück, orten Sie Fle-
dermäuse mit den Geräten, die sich im Rucksack befinden.

Angebot der Naturführerin Gabi Mewes
Tischlerei, Drechslerei und Treppenbau R. Mewes, 07368 Elias-
brunn, Tel. 036651/30811,
tischlerei.mewes@web.de; Angebote und Preise auf Nachfrage.
•	 Spinnradwerkstatt	Gabi	Mewes
Als Mitglied der Handspinngilde e.V. möchte Frau Mewes allen 
Interessierten das Naturprodukt Wolle mit seinen positiven und 
gesundheitsfördernden Eigenschaften näherbringen.
Es werden die Geräte zur Wollverarbeitung vorgestellt und aus-
probiert. Alle Arbeiten mit Wolle sind beruhigende Tätigkeiten. 
Spinnen fördert die Koordination der Hände und die Konzentrati-
onsfähigkeit. Angebote:
•	 Spinnen	im	„Handumdrehen“	-	nur	mit	den	Fingern	und	

einem Asthaken
•	 Spinnen	wie	bei	Dornröschen	-	mit	Handspindel
•	 Dreh‘	dich,	dreh‘	dich	Rädchen	-	Spinnkurs
•	 Spinn-Stunde	-	Probespinnen

Angebot des Naturführers Erich Herzog
Tel. 036648/22225, erich.herzog@web.de
•	 Wandern	im	Dreba-Plothener	Teichgebiet,	dem	„Land	

der Tausend Teiche“
Bei einer geführten Wanderung durch das Dreba - Plothener 
Teichgebiet erfahren Sie Wissenswertes zur Entstehung und zur 
Geschichte der Teichlandschaft und der Region.
Besuchen Sie die Info-Stelle für Umwelt und Naturschutz und 
erleben Sie das über 300 Jahre alte und in Thüringen einmalige 
Pfahlhaus (Hausteichhaus). Lernen Sie die typische Tier- und 
Pflanzenwelt kennen und erfahren Interessantes über die Teich-
wirtschaft und die Karpfenernte.
Datum u. Uhrzeit nach Vereinbarung, 6 - 8 km, 2 - 3 Std., 3,00 €/
Pers., MTZ: 8 Pers.

Angebot der Naturführerin Bettina Thieme
Tel.: 036703/70499 oder 0172/6338025, thieme-design@ 
t-online.de
•	 Die	Natur	unser	Lehrmeister	-	Eisenoxid	die	1.	Porzell-

anfarbe
Der Bergbau war Grundlage des Lebens in unserer Region, da-
raus entstanden viele andere Handwerke und Industriezweige. 
Einblicke geben die Schaubergwerke Feengrotten und Moras-
sina. Ein kleiner Vortrag über Eisenoxiderde, sowie praktischer 
Einsatz mit Pinsel und Farbe, zeigen ein Stück dieser Geschichte 
im Geopark Schieferland.
Malen Sie mit mir gemeinsam auf Porzellan. Staunen Sie wie 
aus dieser Erde, nach dem Dekorbrand, ein schönes Eisenrot 
entsteht.
Datum u. Uhrzeit nach Vereinbarung, Morassina oder Feengrot-
ten, kleine Wanderung (30 min) auf dem Gelände der Grotte, ma-
len mit Erdfarbe auf Porzellan (60 min), Dekorbrand bei 820°C, 
fertige Objekte werden zugesendet, geeignet für Gruppen ab 6 
bis 15 Pers., 10,00 €/Pers. mit Porzellanstück, für Schulklassen 
günstiger

Angebot der Naturführerin Yvonne Gerlach
Tel. 036652/35146, isy_g@web.de, Termine und Uhrzeit nach 
Absprache, Treffpunkt: Bunter Turm in Wurzbach (Markt)
•	 Geschichte	und	Geschichten	rund	um	Wurzbach
Eine kleine Wanderung vom Bunten Turm zum Charlottenfels 
und zurück.
2 - 2,5 Std., 5 km, 3,50 €/Pers., Ki. 1,50 €, MTZ: 5 Erw.,  
Hd: 60 m, festes Schuhwerk

·  Individuell abgestimmte Veranstaltungen an Schulen, 
Kitas, Hort usw.

·  Führung durch den Kräutergarten
Der Zugang in die Kräuterstube in Remptendorf ist für Rollstuhl-
fahrer geeignet.
Alle Vorträge und Wanderungen sind auch zu anderen Terminen 
und an anderen Orten möglich.

Angebot der Naturführerin Franziska Jacob
Tel. 036701/203924 oder franziska.jacob@t-online.de, Mai bis 
September
•	 Fühle	die	Natur	-	spüre	die	Kraft	in	Dir!
Wohlfühlwanderung für Alt & Jung: Naturerlebnis der besonde-
ren Art: Die Seele baumeln lassen, Fußreflexzonenmassage im 
kühlen Bergbach und ein Gaumengenuss mit Thüringer Spezia-
litäten aus der Region. Lernen Sie das Thüringer Schiefergebirge 
auf eine ganz zauberhafte Weise kennen! Wanderung zu einem 
geologischen Naturdenkmal, den geheimnisvollen Meurastei-
nen, vorbei an wildromantisch zerklüfteten Felsformationen un-
weit des idyllisch gelegenen 500-Seelenortes Meura. Weite stille 
Wälder, klare Bergbäche und lauschige Wiesengründe in den Tä-
lern machen den ganz besonderen Reiz dieser Landschaft aus.
Lärchenrondell bei den Meurasteinen, Ortsausgang von Meura 
in Richtung Reichmannsdorf,
3,5 km, Wanderung mit Anstiegen, Verpflegung: Brotzeit mit Thü-
ringer Spezialitäten aus der Region, 12,00 €/Erw., 5,00 €/Schüler 
(6 -14 Jahre), 8,00 €/Jugendl. (14 -18 Jahre), MTZ: 8 Erw.

Angebot	der	Naturführerin	Alexandra	Triebel
Tel. 036643/599556, Handy/WhatsApp: 0176/54527294, alex_
triebel@gmx.net
•	 Natur	und	Geschichte	erleben	-	naturkundliche	Wande-

rungen entlang von Saale, Rennsteig und Grünem Band
Entlang von landschaftlich vielfältigen Wanderrouten erfahren 
Sie Interessantes und Wissenswertes zu Natur, Geschichte, 
Geologie und Bergbau am Wegesrand, zu den Saaletalsperren 
oder der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Wanderungen 
sind in der Regel von leichtem Schwierigkeitsgrad mit Strecken 
ab 4 bis 10 km, auch für Ungeübte und Familien geeignet.
Auswahl an Startpunkten:
- Bad Lobenstein: Von Grünen Eseln und Grauen Affen, Gold-
wäschern, Felsengrotten und Moor, zum Rennsteig, seltenen 
Tieren im Hakengrund oder zum Aussichtspunkt Heinrichsstein, 
naturkundliche Stadtführungen; - Blankenstein: zu Papierfab-
rik, Rennsteig und Grünem Band im Moschwitzgrund; - Gräfen-
warth: Entlang der Saale, Pilz-Erlebnispfad; - Harra mit Stauden-
wiese, Sieglitzgrund, Alpensteig oder Totenfelsen; - Hirschberg: 
der Hag als ehemaliger fürstlicher Landschaftspark und Teil des 
Grünen Bandes; - Höllental: Felsenstieg und Sagenhaftes; - 
Lehesten: rund um den Schiefer durch das Grüne Band zum 
Rennsteig und Altvaterturm; - Leutenberg: dem Feuersalaman-
der auf der Spur, Stadtgeschichte rund um die Burg oder Natur 
und Bergbau entlang der Sormitz, Kinder- und Familienangebote 
am Naturpark-Haus; - Linkenmühle: Teufelskanzel und Hemm-
koppe; - Ranis: Sagenhaftes, Wisente und Fledermäuse rund 
um die Burg; - Saalburg: rund um den Kulm; - Wurzbach: Rund 
um den Vogelsberg auf Humboldts Spuren
Die Wanderungen sind Rundwanderungen. Streckenwanderun-
gen von Bahnhof zu Bahnhof sind möglich. Individuelle Routen-
planung im gesamten Naturparkgebiet möglich.Terminvereinba-
rung zu allen Wochentagen nach Absprache möglich. Termine 
für Kindergruppen, Schulklassen, Projekttage, Schulfeste und 
Feriengestaltung bitte längerfristig vereinbaren. Spezielle Ange-
bote nach Altersstufe bitte erfragen. Zahlreiche Angebote zu Tie-
ren wie Igel, Ameise, Fledermäuse u.s.w. oder Lebensräumen 
wie Wald, Wiese oder Gewässer u.s.w. nach örtlichen Gegeben-
heiten an verschiedenen Standorten möglich.

Angebot der Naturführerin Annett Wolfram
Rezeption „Familotels Am Rennsteig“, Oßlaberg 6, 07343 Wurz-
bach, Tel.: 036652/400
Anmeldung u. Infos zu Preisen (Kinder sind frei) und Strecken-
verlauf: Tel.: 0174/8383723
•	 Geführte	Stadtwanderung	durch	Wurzbach
für die ganze Familie mit Stadtwappensuche & Bewegungsauf-
gaben zum Bunten Turm von Wurzbach, 1,5 Std.
•	 Nordic	Walking	Schnupperstunde
über die Berge von Wurzbach, Strecken von 3 bis 8 km von leicht 
bis mittelschwer, ab 1 Std.
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•	 Kräuter und Gewürze zum Advent Alles rund ums weih-
nachtliche Kochen und Backen

 und wie die „Guten Tage“ zu ertragen sind, Glühwein selbst 
herstellen

•	 Gewürzseminar Gewürzmischungen selbst herstellen, was 
können Gewürze, aufbewahren, richtig lagern

Kräuter Porträts: Brennnessel, Beinwell, Johanniskraut, Birke
Jeweils ein separates Seminar pro Pflanze über deren Heilwir-
kung, Anwendung in der Küche, mit Verkostung und vielen Re-
zepten

Angebote der Naturführerin Susen Reuter
(ausgebildete Naturpädagogin)
Tel.: 0172/3418658 oder 03643/903167, info@susenreuter.de, 
www.susenreuter.com
•	 „Die	 Phänomene	 der	 Jahreszeiten“	 -	 naturkundliche	

Wanderung
Über das ganze Jahr hinweg können Schätze der Natur beob-
achtet werden: ob Wildpflanzen und Frühlingsblüher, Sommer-
wald und Wiesen, die bunte Herbstnatur oder Überwinterungs-
strategien von Tieren und Pflanzen. Diese Wanderung kann zu 
jeder Jahreszeit durchgeführt werden.
•	 Faszination Libellen - Fliegenden Diamanten auf der Spur
Gerade die Teichlandschaften um Dreba, Plothen und Knau sind 
ein perfekter Lebensraum für unzählige, schillernde Libellenar-
ten! Doch wie lange lebt eine Libelle überhaupt? Was steht auf 
dem Speiseplan von Libellen und was brauchen die verschie-
densten Arten, um sich wohlzufühlen? Diese und weitere Ge-
heimnisse werden auf einem Streifzug durch das Land der tau-
send Teiche gelüftet.
Termine und Uhrzeiten nach Absprache, Treffpunkt: Infostelle am 
Hausteich oder Finkenmühle, Freitag bis Sonntag, 2 - 3 Std., 6 
- 8 km, Skg: leicht, festes Schuhwerk, Fernglas von Vorteil, Ruck-
sackverpflegung, Einkehrmöglichkeiten, 3,00 €/Pers.

Angebote	der	„Friesauer	Gartenoase“
Konrad Spindler: Tel.: 036651/87167, spikon@t-online.de, www.
friesauer-gartenoase.de,
Friesauer Gartenoase, Fam. Spindler, Friesau 70, 07929 Saal-
burg-Ebersdorf
•	 „Faszination	heimischer	Natur“	-	Kleines	ganz	groß
Die Wunderwelt unserer Vögel, Insekten, Spinnen usw.
•	 Führungen	durch	die	Friesauer	Gartenoase
auf dem größten privaten Arboretum Thüringens
•	 Beobachtung	nachtaktiver	Insekten,	Spinnen	usw.
jederzeit nach Vereinbarung möglich, Eintritt: Spende, Parkplät-
ze vor dem Grundstück

Vereine und Verbände

Mitgliedervollversammlung
der Forstbetriebsgemeinschaft „Saale- Schiefergebirge“ am

Freitag den 02.03.2018, 18.00 Uhr im Gasthaus 
„Zur	grünen	Eiche“,	(Ziener)	Eichicht

Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Bestätigung neuer Mitglieder durch die Mitgliederversamm-

lung
3.  Rückblick und Tätigkeitsbericht 2017
4.  Finanzbericht des Kassenführers für 2017
5.  Bericht Revision
6.  Entlastung des Vorstandes
7.  Bericht über den Wegebau 2017 und Beschluß über die Ver-

wendung von Mitteln für den gemeinschaftlichen Wegebau 
2018

8.  Information Holzmarkt - Forstschutz und Informationen zur 
Arbeit des Waldbesitzer Service

9.  Gastrednerin Frau Scholz von der Treukontax Neustadt/ Orla 
über aktuelle Entwicklungen steuerlicher „Feinheiten“ beim 
Holzverkauf

10. Allgemeines

Gemeinsames Essen gegen 20.00 Uhr

gez. Sieghard Pohle
Vorsitzender

•	 An	silberklaren	Bächen
durch Buchenwälder, Fichten, Tannen hinauf zu den Wegen auf 
den Höh’n - Rundwanderung von Wurzbach zum und auf dem 
Rennsteig und zurück
5 - 6 Std., 14 - 16 km, 5,00 €/Pers., Ki. 2,50 €, MTZ: 5 Erw., Hd: 
180 m, Einkehr in Rodacherbrunn möglich
•	 Übern	Berg	ins	Tal
Eine Rundwanderung von Wurzbach zum Charlottenfels, nach 
Heinersdorf und über Klettigshammer zurück nach Wurzbach
3 - 4,5 Std., 8 km, 4,00 €/Pers., Ki. 2,00 €, MTZ: 5 Erw., Hd: 120 m,  
festes Schuhwerk, Einkehr in Klettigshammer möglich

Angebot der Naturführerin Dorit Gropp
Tel. 036736/22353, dorit@gropp.info, www.bienenlehrpfad.info
•	 Familienwanderung	auf	dem	Bienen-	und	Naturlehrpfad
Auf einem Abschnitt des Bienen- und Naturlehrpfades wollen wir 
die Vielfalt von Pflanzen und Tieren entdecken und die Ausblicke 
in die abwechslungsreiche Landschaft der Saalfelder Höhe ge-
nießen.
Vormittag oder nachmittags, Lositz, 07422 Saalfelder Höhe, 
Wandertafel Bienen-Lehrpfad am Haus Nr. 5, 3 Std., 5 km, leich-
te Wanderung, Einkehr im Gasthaus „Zur Linde“ in Lositz mög-
lich, 5,00 €/Erw., Kinder bis 14 Jahre 2,00 €
•	 Auf	den	Spuren	des	KZ	Laura
Im Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Laura und rings 
um die Schiefergrube Schmiedebach begegnen wir Zeugnissen 
des Schieferbergbaus und der Nutzung für die Kriegsmaschine-
rie des NS-Systems, das allein im KZ Laura fast 600 Todesopfer 
forderte. Ein Rundgang im neu gestalteten Areal der Gedenk-
stätte und eine Filmvorführung schließen die Führung ab. Die 
Ausstellung kann danach individuell besichtigt werden.
Uhrzeit nach Absprache, Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte 
Laura, Fröhliches Tal, 07349 Lehesten, 4 km, 1,5 Std., leichte 
Wanderung, 3,00 €/Erw., 1,50 €/Azubis, Schüler, Studenten; 
www.kz-laura.de

Angebot der Naturführerin Gesine Müller - Kräutersine
Tel.: 036649/849025 oder 0176/67657247, kraeutersine@email.
de, Facebook: Kräutersine
•	 Kräuterwanderungen	in	Ihrer	Region	in	Ihrem	Garten 3 - 

4 Stunden
Themenwanderungen:
•	 Frühlingskräuter Das Wissen der Menschen früher über die 

ersten Kräuter im Frühjahr,
ihre Heilwirkung und die erste vitaminreiche Ernährung nach ei-

nem entbehrungsreichen Winter wollen wir heute wiederent-
decken und nutzen. April - Juni

•	 Sommerkräuter Die Klassiker des Sommers, die ersten Pil-
ze und Früchte aus Wald und Flur, Verwendung, Wirkung, 
Konservierung. Juni - August

•	 Wurzelwerk und die Früchte im Herbst Verwendung, Wir-
kung, Konservierung: Zu diesen Themenwanderungen erhält 
jeder Teilnehmer einen Sammelkalender mit Hinweisen zur 
Konservierung, Aufbewahrung und Anwendung der Kräuter 
und Früchte. September - Oktober

•	 Gespräche mit Bäumen Seminar und Wanderung: Alles 
Wissenswerte über unser heimischen Bäume, Geschichte, 
Geschichten, Mythen, Sagen, Geister; Anwendungen und 
Wirkung. Mai - Oktober

Seminare
•	 Der Darm - Pflege und Sanierung Darmsanierung mir Kräu-

tern und Schüßler Salzen;
 Viele Rezepte die den Darm und der Infekt Abwehr guttun
•	 Kräuter für Haut und Haare Nicht nur von außen, auch von 

innen kann man was für außen tun! Mit Rezepten auch für 
Salben und Lotionen. Badepralinen einfach selbst herstellen

•	 Reine	Nervensache	-	es	kann	ganz	einfach	gehen!	Kräu-
ter für die gute Laune und das „leuchten von innen“, damit die 
innere Ruhe und Ausgeglichenheit bei uns bleibt

•	 Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen… Was ist an 
diesem Spruch dran und was kann ich dagegen tun

•	 Kalte	Füße	-	und	schon	ist	der	Schnupfen	da!	Alles rund 
um die Erkältung, den Schnupfen und wie sie mit einfachen 
Mitteln zu besiegen sind

•	 ...	meine	Knochen,	alles	tut	weh! Gicht, Rheuma, Arthritis 
und Arthrose, was kann lindern, wie wichtig ist Ernährung, 
wie gehe ich damit um! (Seminarreihe)

•	 Kräuter für Frauen Was sind das für Kräuter, was bewirken 
sie? Wechseljahre?!?
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 Ein multimedialer Vortrag von Axel Brümmer und 
Peter Glöckner, im Anschluss mit großem „Wel-
tenbummler Buffet“

 Multimedialer Vortrag inkl. Buffet: Preis pro Per-
son: 34,50 €

 Eintritt Multimedialer Vortrag: 12,00 €

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Probstzella

EINLADUNG

Die nicht öffentliche Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
sen findet statt:
 am Freitag, dem 16.02.2018,
 um 19 Uhr
 in der Gaststätte Stapel, Probstzella

Alle Jagdgenossen sind recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Gäste und Feststellung der anwesenden 

Jagdgenossen
2. Programm der Jagdhornbläser-Gruppe aus Lehesten
3. Jagdessen
4. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers
5. Kassenbericht
6. Entlastung von Vorstand und Kassenführer
7. Allgemeine Informationen
8. Diskussionen und Beschlussfassungen zum Haushaltsjahr 

2017/18 und zum Antrag des Jagdpächters Romeo Hess, 
einen weiteren gleichberechtigten Pächter im Jagdbogen 
Probstzella/Ost mit aufzunehmen

9. Schlusswort des Jagdvorstehers

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Unterloquitz

EINLADUNG

Hiermit laden wir alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft 
Unterloquitz zur nichtöffentlichen Jahresversammlung
 am Dienstag, dem 13.03.2018, um 18.00 Uhr
 in die Gaststätte Sormitztal in Hockeroda
ein.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Feststellen der anwesenden Jagdgenossen 

und der von ihnen vertretenen jagdbaren Fläche
2.  Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers
3.  Kassenbericht des Kassenführers
4.  Bericht der Rechnungsprüfer
5.  Diskussion zu vorgenannten Berichten
6.  Entlastung des Vorstandes
7.  Beschlüsse:

·  Verwendung des Reinertrages/ Auszahlung Jagdpacht
·  Kündigung der Abrundung des Jagdgebietes zur Gemar-

kung Schweinbach
·  Wegebau, Wegeinstandsetzungen
·  Beibehalten der Eigenständigkeit der JG im Falle einer 

Gebietsreform
8.  Ausführungen des Revierförsters

Großmann
Jagdvorsteher

Vorankündigung	Exkursion	der	FBG

Samstag den 24.3.2018 ins Flößereimuseum Uhlstädt und Wald-
exkursion ins nahegelegene Revier Weisbach
Meldungen an: Scherf 0172.3480 258 oder Meisgeier 0171.833 
88 56

Wir gratulieren

... zum Geburtstag
in Probstzella
17.02.  Frau Margarete Schunke  zum 75. Geburtstag
24.02.  Herr Volker Rauch  zum 75. Geburtstag
03.03.  Frau Edda Michel  zum 70. Geburtstag
04.03.  Frau Lieselotte Pöhlmann  zum 90. Geburtstag

in Arnsbach
13.02.  Herr Peter Springsholz  zum 75. Geburtstag

in Großgeschwenda
18.02.  Herr Hans Neundorf  zum 70. Geburtstag

in Lichtentanne
18.02.  Frau Christa Reichel  zum 80. Geburtstag
05.03.  Frau Lieselotte Schlotter  zum 80. Geburtstag

in Unterloquitz
24.02.  Frau Ilse Großmann  zum 85. Geburtstag

Veranstaltungen

Haus des Volkes Probstzella

Unsere Termine  
für Februar und März

Sonntagsbrunch jeden 2. Sonntag immer 
11.00 - 13.30 Uhr
mit großem kalt-warmem Sonntagsbuffet, 
immer mit dabei Thüringer Klöße und verschiedene Fleisch- und 
Fischgerichte, Dessert und Eis
18. Februar  4. März  18. März

An den anderen Sonntagen Mittagstisch a‘la carte
Wir bieten Ihnen versch. Bratengerichte mit Thüringer Klößen, 
vegetarische Gerichte, mindestens ein Fischgericht
11. Februar  25. Februar  11. März  25. März

Jeden Samstag und Sonntag ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.

Führungen durch das Haus und seine Geschichte sind nach te-
lefonischer Vereinbarung möglich.
Reservierungen telefonisch unter: 036735 - 46057 oder - 73850

Veranstaltungen:

17. Februar
17.00 Uhr  „25 Jahre Freiheit - in der Welt zuhause“
 Anekdoten und Geschichten, die noch nicht 

erzählt wurden…
 aus 25 Jahren Weltreise - fünf Kontinente -  

160 Länder
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Schützengesellschaft 1896 Probstzella e. V.

Termine

Donnerstag, 15.02.2018
18:30 Uhr  Schießtraining
Donnerstag, 01.03.2018
19:00 Uhr  Treff im Vereinszimmer

Jahreshauptversammlung  
der Freiwilligen Feuerwehr Probstzella
Am vergangenen Sonnabend begrüßte Olaf Müller als Wehr-
führer der FF Probstzella die anwesenden Kameradinnen und 
Kameraden sowie die zahlreichen Gäste zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung.
Nach einführenden Worten ließ er die Einsätze des vergangenen 
Jahres 2017 mit einer kurzen Beschreibung Revue passieren.
Er übergab das Wort an den Kameraden Mirko Körner, welcher 
über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete.
Im Anschluss folgten die Grußworte des Landrates Marko Wolf-
ram, des Bürgermeisters Sven Mechtold, des Kreisbrandmeis-
ters Dennis Zwerrenz und des Kommandanten der befreundeten 
Feuerwehr Ludwigsstadt Jörg Söllner.
Für 25-jährige aktive und pflichttreue Dienstzeit in der Feuerwehr 
wurde dem Kameraden Michael Röhner die silberne Brand-
schutzmedaille verliehen.

Thüringerwald-Zweigverein Probstzella e. V.

Termin Winterwanderung Februar 2018:

Sonntag, 18. Februar, 13.30 Uhr Marktplatz
(nach kurzfristiger telefonischer  
Absprache)

Vorschau März:

Sonntag, 18. März, 13.30 Uhr Marktplatz

„Frisch auf“

Jagdgenossenschaft Oberloquitz

Einladung

Die Jagdgenossenschaft Oberloquitz führt ihre nichtöffentliche 
Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, den 14. März 2018, um 19.00 Uhr
im Gasthaus Druidenstein Oberloquitz durch.
Jagdgenossen können sich vertreten lassen, wenn sie der be-
treffenden Person eine schriftliche Vollmacht bescheinigen.

Tagesordnung:
Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers
Finanzbericht
Finanzprüfbericht
Bericht des Jagdpächters
Diskussion und Anfragen
Entlastung des Vorstandes
Beschluss über die Verwendung des Reinertrages
Sonstiges

Schmidt
Jagdvorsteher

Oberloquitz, am 31.1.2018
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am Donnerstag, dem 22. März 2018
„Väter und Söhne“ von Iwan Turgenjew
Im März wird die Leipziger Buchmesse unser Reiseziel sein (um 
Anmeldung wird beim Treffen im Februar gebeten) und im 2. 
Quartal fahren wir nach Weimar.

Interessenten von nah und fern sind in unserem Kreis herzlich 
willkommen!

Informationen

Kabarett  
„Fettnäppchen“
am 16.03.2018 um 19.30 Uhr 

im Kulturhaus Lehesten

Eva Maria Fastenau & Michael Seeboth präsen-
tieren:

“Eine Frau, die schweigt – 
unterbricht Mann nicht“

Kartenvorverkauf: 
Stadtinformation Lehesten und

Schreibwaren Reichenbächer Wurzbach

Wir gratulieren

... zum Geburtstag
in Lehesten
11.02.  Herr Manfred Langer  zum 80. Geburtstag
14.02.  Herr Gerhard Conrad  zum 85. Geburtstag
14.02.  Herrn Werner Eckert  zum 70. Geburtstag
20.02.  Frau Rosemarie Götze  zum 75. Geburtstag
22.02.  Frau Gisela Rudolph  zum 80. Geburtstag
24.02.  Frau Hella Schnappauf  zum 90. Geburtstag
02.03.  Frau Eva Wirth  zum 70. Geburtstag
03.03.  Herr Klaus Wildgrube  zum 80. Geburtstag

Wir begrüßen unsere
jüngste Erdenbürgerin
16.01.2018  Lina Zander
 in Lehesten

Die Kameradin Sandra Büttner und der Kamerad Kay Raabe er-
hielten ihr Teilnahmebescheinigung für die erfolgreiche Teilnah-
me am Lehrgang Truppführer.

Kameradin Sandra Büttner wurde zur Hauptfeuerwehrfrau beför-
dert.
Nach einer kurzen Diskussion beendete Olaf Müller die Jahres-
hauptversammlung.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirche Probstzella

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten

Sonntag, 11. Februar 2018
09:00 Uhr  Lichtentanne
10:15 Uhr  Probstzella
Sonntag, 18. Februar 2018
09:00 Uhr  Marktgölitz
10:15 Uhr  Oberloquitz
Sonntag, 25. Februar 2018
09:00 Uhr  Unterloquitz
10:15 Uhr  Lichtentanne Abschluss Bibelwoche
Freitag, 2. März 2018
19:00 Uhr  Probstzella Pfarrhaus Weltgebetstag
Sonntag, 4. März 2018
10:00 Uhr  Probstzella
13:00 Uhr  Großgeschwenda
Sonntag, 11. März 2018
09:00 Uhr  Marktgölitz
10:15 Uhr  Oberloquitz

Bibelwoche im Pfarrhaus Lichtentanne vom 19. bis 
25.02.2018, jeweils 19:00 Uhr
Montag, 19.02.2018
Pfarrer Bodo Kindler zu einem Abschnitt aus dem Hohelied
Mittwoch, 21.02.2018
Pastorin Ina Winter aus kaulsdorf zu einem Abschnitt aus dem 
Hohelied
Freitag, 23.02.2018
Pastorin Katarina Schubert aus Kamsdorf zu einem Abschnitt 
aus dem Hohelied
Sonntag, 25.02.2018, 10:15 Uhr
Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche

Einladung zum Literaturkreis
Allen Bücherfreunden wieder ein herzliches Willkommen zum Li-
teraturkreis im Pfarrhaus Probstzella jeweils um 19.30 Uhr:

am Donnerstag, dem 22. Februar 2018
„Das Lavendelzimmer“ von Nina George
Mit dem Buchhändler Jean Perdu auf dem Bücherschiff am Ufer 
der Seine.
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Informationen

Der Gräfenthaler Anglerverein e. V. teilt mit,  
dass das

Teichfest am Pröscholdsteich

am 9. Juni 2018 stattfindet (nicht am 26.05.2018).

Wir gratulieren

... zum Geburtstag
in Gräfenthal
13.02.  Frau Jutta Möller  zum 85. Geburtstag
15.02.  Frau Rosemarie Conrad  zum 70. Geburtstag
17.02.  Herr Otto Wolf  zum 80. Geburtstag
21.02.  Frau Renate Leube  zum 80. Geburtstag
28.02.  Herr Horst Schwertner   zum 80. Geburtstag

in Buchbach
16.02.  Herr Dieter Heilbeck   zum 75. Geburtstag

in Lichtenhain
26.02.  Herr Heron Sünderhauf   zum 80. Geburtstag

Wir begrüßen unsere jüngsten 
Erdenbürger
24.10.2017  Melina Henniger
 in Gräfenthal

30.10.2017  Simon Kißner
 in Lichtenhain

Kindertagesstätten

AWO	Kindergarten	„Blumenwiese“	
Gräfenthal

Liebe Gräfenthaler!
Unser Kindergarten feiert in diesem 
Jahr am Standort Obere Coburger 
Straße 36 sein 30-jähriges Jubilä-
um. Aus diesem Grund möchten wir 
gerne eine Festwoche mit unseren 
Kindern gestalten. Vom 16. bis 20. 
Juli 2018 haben wir verschiedene Veranstaltungen geplant wie 
z. B. eine Vorstellung des „Geräuschetheaters“ aus Weimar, ein 
Projekt mit dem Rödelhof aus Neuhaus, Arlett Stauche wird uns 
ihr neues Kinderbuch vorstellen und als Abschluss werden wir 
gemeinsam mit dem Sportverein „Grün-Weiss“ Gräfenthal ein 
Sportfest durchführen. Außerdem laden wir zu einem Vortrag zur 
Geschichte des Kindergartens mit dem Heimat- und Geschichts-
verein ein.

Vereine und Verbände

Sportverein	„Glückauf“	Lehesten	e.	V.

Einladung

Der Sportverein „Glückauf“ Lehesten e. V. lädt alle Mitglieder zu 
seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, den 23.03.2018 um 
20.00 Uhr ins Sportlerheim Lehesten ein.

Tagesordnung
1.  Rechenschaftsbericht
2.  Kassenbericht
3.  Bericht der Revisionskommission
4.  Wahl des Vorstandes
5.  Anträge
6.  Diskussion

Der Vorstand

Einladung zum Preisskat 2018
in Lehesten
Am 10.03.2018 um 13:30 Uhr veranstaltet der Sportverein 
Lehesten seinen diesjährigen Preisskat.

Es sind alle Skatspieler 
herzlich eingeladen.
Startgebühr: 10,-€

Ort:  Sportlerheim Lehesten

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste und Veranstaltungen 
im Pfarramt Leutenberg
Mittwoch, 21. Februar 2018
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Lehesten
Sonntag, 25. Februar 2018
10.00 Uhr Gottesdienst in Lehesten
14.00 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
Sonntag, 11. März 2018
08.30 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
14.00 Uhr Gottesdienst in Lehesten
Mittwoch, 14. März 2018
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schmiedebach

Der Termin für die Bibelwoche steht noch nicht fest und wird aus-
gehängt.
Es wird gebeten, örtliche Aushänge zu beachten, da es zu kurz-
fristigen Änderungen kommen kann.

Die Vakanzverwaltung für die Orte Lehesten und Schmiedebach 
hat Pfr. i.R. Hoffmann in Lehesten.
Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 036653/310097.

Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Herr Dr. Siegfried Hoffmann
verstorben am 20.01.2018, wohnhaft gewesen in Brenners-
grün

Frau Berta Häßner
verstorben am 21.01.2018, wohnhaft gewesen in Lehesten
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Im Mittelpunkt des Besuchs stand die einstündige Teilnahme an 
der Plenarsitzung, die die Gäste unmittelbar von der Besucher-
tribüne aus mit verfolgen konnten. Nachdem das neue Kinderta-
gesstättengesetz verabschiedet wurde, stand im Anschluss das 
nicht minder wichtige Thema Feuerwehr in Verbindung mit dem 
Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz und dem Thü-
ringer Rettungsdienstgesetz zur Debatte.
An den Plenumsbesuch schloss sich ein Gespräch mit dem 
Wahlkreisabgeordneten Maik Kowalleck an. Nach der soeben 
gehörten Diskussion im Plenum lag es auf der Hand, dass die 
Gräfenthaler zu verschiedenen Themen wie Kommunalfinanzen 
und Feuerwehr nachfragten.
Angesichts sprudelnder Steuerquellen wurde aber auch der Sor-
ge Ausdruck verliehen, ob die Landesregierung daran denke, 
den Schuldenberg abzubauen. Und warum müssen Politiker in 
den Debatten eigentlich immer streiten? Für Maik Kowalleck, der 
seit 2009 Landtags-abgeordneter ist, ein wichtiger Vorgang: „Es 
wird immer verschiedene Meinungen geben. Diskutieren und das 
Ringen um Lösungen sind oft unerlässlich und führen letztlich zu 
einem Ergebnis.“
Der Besuch des Landtags, der für die Teilnehmer mit viel Wis-
senswertem und neuen Eindrücken verbunden war, fand mit 
einem Abstecher in die Erfurter Altstadt einen gelungenen Ab-
schluss.

Jagdgenossenschaft Stadt Gräfenthal

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft Stadt Gräfenthal findet statt:

am Freitag, den 9. März 2018
um 18:00 Uhr
im	Gasthaus	„Zum	Eichberg“	in	Sommersdorf

Tagesordnung
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Bekanntgabe der Tagesordnung
- Rechenschaftsbericht des Jagdvorstandes mit Diskussion
- Bericht des Kassenführers
- Bericht des Rechnungsprüfers
- Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes und des 

Kassenführers
- Beschlussfassung zur Verwendung des Reinertrages
- Antrag und Beschlussfassung zur Verlängerung des Jagd-

pachtvertrages
- Wahl der Wahlkommission
- Wahlhandlung zur Vorstandswahl
- Bekanntgabe des Wahlergebnisses
- Sonstiges

Hierzu sind alle Eigentümer bejagbarer Flächen, die zur Jagdge-
nossenschaft Gräfenthal gehören,
recht herzlich eingeladen.

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Gebersdorf

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Zu der Jahreshauptversammlung der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Gebersdorf

am  Freitag, dem 16. März 2018
um  19.00 Uhr
im		 Gasthaus	„Steiger“	Gebersdorf

sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschafts-
jagdbezirk Gebersdorf gehören und auf denen die Jagd ausge-
übt werden darf, recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
-  Begrüßung und Jagdessen
-  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
-  Entlastung
-  Beschlussfassungen

Der Vorstand

Unsere Festwoche wollen wir am Montag mit einer kleinen Aus-
stellung beginnen, in welcher wir alte Fotos und Spielzeuge aus 
früheren Zeiten zeigen wollen. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe, lie-
be Bewohner der Einheitsgemeinde, angewiesen. Wer hat Spiel-
zeuge und Fotos aus alten Zeiten und würde diese uns leihweise 
für einige Zeit überlassen?
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der Gestaltung unserer 
Ausstellung behilflich sein könnten. Wenden Sie sich bitte in die-
sem Fall an uns unter der Telefonnummer Gräfenthal 80640 oder 
an die E-Mail-Adresse kiga.graefenthal@awo-saalfeld.de
Vielen Dank.

Tatjana Trube
Leiterin

Schulnachrichten

Staatliche	Regelschule	„Christoph	Ullrich	
von Pappenheim“ Gräfenthal

Tag der offenen Tür 2018

Die Schüler und Lehrer der Staatliche Regelschule „Christoph 
Ullrich von Pappenheim“ laden alle Interessierten und vor allem 
unsere zukünftigen Schüler ganz herzlich zum „Tag der offenen 
Tür“ am Sonnabend, dem 24. Februar 2018 in der Zeit von 
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr in ihre Schule ein.

Auf Ihr Kommen freuen sich die Schüler und Lehrer der Staatli-
chen Regelschule Gräfenthal.

Vereine und Verbände

Schwimmbadverein Gräfenthal

Landtagsabgeordneter Maik Maik Kowalleck begrüßt Gäste aus 
Gräfenthal und Saalfeld

Ein interessanter Besuch im Thüringer Landtag

Im Dezember vergangenen Jahres konnte der Landtagsabge-
ordnete Maik Kowalleck wieder Bürger aus seinem Wahlkreis im 
Thüringer Landtag begrüßen.
Die in Gräfenthal anlässlich des 75. Schwimmbadjubiläums im 
August an den Förderverein ausgesprochene Einladung stieß 
auf reges Interesse. So startete am 14. Dezember ein gut ge-
füllter Bus mit Bürgern aus Gräfenthal und VERDI-Senioren aus 
Saalfeld zur Fahrt in die Landeshauptstadt Erfurt, wo sie von 
Gastgeber Maik Kowalleck herzlich begrüßt wurden.
Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über den Landtag 
und die Arbeit der Parlamentarier zu informieren. Wissenswertes 
gab es von Frau Oesterheld vom Besucherdienst auch über die 
Geschichte des Landtags zu erfahren, in dem gegenwärtig 91 
Abgeordnete aus 5 Parteien ihr Mandat wahrnehmen und Politik 
in Thüringen gestalten.
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bei den Mitstreitern aus den beteiligten Vereinen und Institu-
tionen unserer Stadt:
Trachtenverein, SSV Grün-Weiß, Heimat- und Geschichts-
verein, Schwimmbadförderverein, Feuerwehrverein, Sport-
fischerverein, Thüringerwald-Verein, Kirmesverein Buch-
bach, AWO Ortsgruppe, evangelische Kirchengemeinde, 
Sozialdienst	„Elisabeth	von	Thüringen“,	Imkerverein
und vor allem bei den Sponsoren und Unterstützern:
„Markteck“ Manuela Böhm Gräfenthal für die „stets offene Tür“
Ackermann GbR Lichtenhain für die „leckere Wurst aus unserer 
Region“
Bäckerei Peter Reichel für „unser tägliches Brot“
Bäckerei Manfred Walther für die „himmlischen Plätzchen“
Mike Müller, Goldisthal, für den tollen, beheizbaren Stehtisch - 
„ein Segen!“
Josef Hintersberger für das wärmende „Holz vor der Hüttn“
Mirko Schade und Guido Tkotz fürs „Gas geben in der Hütte“
Bürgermeister und Bauhof Gräfenthal für das „Drumrum“

Die Vereine - für unsere Stadt Gräfenthal

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchgemeinde  
Gräfenthal-Großneundorf
Zu den Veranstaltungen lädt die Kirchgemeinde herzlich ein!

Gottesdienste

Sonntag, 18. Februar
09.00 Uhr  Lippelsdorf, Porzellanmanufaktur
10.00 Uhr  Gräfenthal, Gemeinderaum
Sonntag, 25. Februar
10.00 Uhr  Gräfenthal, Gemeinderaum

Freitag, 2. März
18.30 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
 (Vorstellung des Landes Surinam und landestypi-

sches Essen)
 Gräfenthal, Pfarrhaus/Gemeinderaum

Andacht im AWO-Pflegeheim „Am Schlossberg“
Dienstag, 20. Februar
10.45	Uhr		 	Trinkstüb‘l

Kreis 50 Plus
Mittwoch, 14. und 28. Februar
jeweils 15.00 Uhr Gräfenthal, Gemeinderaum

Ökumenische Bibelstunde
Dienstag, 20. Februar
19.00 Uhr  Gräfenthal, Gemeinderaum

Kindertreff „Arche Noah“ 1. bis 6. Klasse „hören-singen-
spielen-essen“
Dienstag 27. Februar
15.30 bis 17.00 Uhr im Gemeinderaum Gräfenthal

Männerkreis
Donnerstag, 15. Februar
19.30 Uhr  Gräfenthal, Gemeinderaum

Chor
Der Chor trifft sich wöchentlich im Wechsel zwischen Gräfenthal 
und Probstzella. Jeweils mittwochs um 19.30 Uhr im Pfarrhaus. 
Aktuellen Ort bitte im Pfarrbüro erfragen.

Lebens-Wort:
„Ich bin Teil des Ganzen und kann Gott nicht losgelöst vom Rest 
der Menschheit finden.“ (Mahatma Gandhi, indischer Rechtsan-
walt, Widerstandskämpfer)

Konto:  Ev. Kirchgemeinde Gräfenthal
IBAN:  DE95 8305 0303 0000 3707 54
BIC:		 HELADEF1SAR

Neuigkeiten rund um den SSV

Das Jahr 2018 ist bereits wieder in vollem Gange und der Alltag 
wieder allgegenwärtig.
Für unsere B-Junioren der SG L-S-G startete das Jahr mit einem 
neuen Trikotsatz, welcher von der Firma „Beck Sanitär- & Hei-
zungsinstallation GmbH“, vertreten durch Gerrit Beck, zur Verfü-
gung gestellt wurde. Auf diesem Wege nochmals vielen Dank da-
für, somit steht dem Start der Rückrunde nichts mehr im Wege.

Auch das Tischtennistraining wird 2018 weitergeführt. Immer 
donnerstags um 18 Uhr sind alle Interessierten herzlich willkom-
men, in der Turnhalle der Gräfenthaler Regelschule ihr Können 
zu zeigen.

AWO-Ortsverein Gräfenthal
13.02.2018  14:00 Uhr  Faschingsball
19.02.2018  14:00 Uhr  Gesundheitsvortrag, Herr Bank
26.02.2018  15:00 Uhr  Verkehrsteilnehmerschulung

Zu diesen Veranstaltungen sind interessierte Bürgerinnen und 
Bürger herzlich eingeladen.
i. A. Gerhard Scheufler

Die	„Glühweinhütte	der	Vereine	in	Gräfenthal	
2017“ ist Geschichte
Es hat viel Spaß gemacht mit Euch vielen, ausdauernden, 
durstigen,	hungrigen,	geschwätzigen	und	lieben	Gästen!!!
Zur Belohnung versprechen wir, auch in diesem Jahr wieder ei-
nen wunderbaren Weihnachtsmarkt hier auf dem Marktplatz in 
Gräfenthal zu organisieren. Vielen lieben Dank!
Wir bedanken uns ebenso herzlich
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Auf dem Weg zur Thüringer Gemeinschaftsschule können die 
Besucher den Schülern und Lehrern beim Lernen und Lehren 
über die Schulter schauen. Zahlreiche Angebote laden zum Mit-
machen und Ausprobieren ein.

17.00 Uhr  Informationen für Eltern von der Schulleiterin
17.00 Uhr  Spaß & Spiele für die zukünftigen Schüler in der 

Turnhalle
17.30 Uhr  Premiere der 20. Kinderoper „Die goldene Gans“ 

in der Aula
18.00 -
19.00 Uhr  Stationsbetrieb

Die Schulgemeinschaft freut sich auf viele Gäste.

Der Förderverein der Staatlichen Grundschule Schmiede-
feld	und	der	Staatlichen	Regelschule	„Lichtetal“

AIR-Lebnis Region Rennsteig

„Wandern,	Erlebnis,	Kultur	und	Genuss	im	thürin-
gisch-fränkischen Grenzgebiet“

Heimatfilmer Rainer Steiger hat mit seiner filmischen Liebeser-
klärung an den Rennsteig viele sehenswerte Eindrücke aus der 
thüringisch-fränkischen Grenzregion liebevoll auf eine 31-minüti-
ge DVD eingefangen. 
Der Film ist für 15,- € zu erwerben bei:
- Rathäuser Steinbach/W., Tettau, Ludwigsstadt
- Schiefermuseum Ludwigsstadt
- Schreibwaren Ehrhardt Ludwigsstadt
- Schreibwaren Tautz Teuschnitz
- Altvaterturm am Wetzstein Lehesten
- Tourismusbüro Stadt Lehesten
- Bürobedarf/Spielwaren Grieser Lehesten
- Grenzbahnhof-Museum Probstzella
und kann direkt (+2,50 € Porto) unter E-Mail publicaddress@ 
t-onlie.de oder Telefon 09265-9614 bestellt werden.

Ludwigsstadt

Februar

10.  Faschingstanz des TSV Ebersdorf in der Kulturhalle um 
20:00 Uhr

11.  Kinderfasching des TSV Ebersdorf in der Kulturhalle um 
13:30 Uhr

12.  Büttenabend Ludschter Foasenachter e.V. ab 19:31 Uhr 
in der Hermann-Söllner-Halle

19.  VHS-Kurs LU 200 „Rücken fit“ mit Kristin Heinert, 8 Aben-
de von 18:15 - 19:15 Uhr in der Schulturnhalle, Gebühr: 
40,— €; Anmeldung bei der vhs Kronach, Tel. 09261 
6060-0 oder www.vhs-kronach.de

19.  VHS-Kurs LU 201 „Bauch-Beine-Po“ mit Denise Löffler, 
10 Abende von 19:15 - 20:15 Uhr in der Schulturnhal-
le, Gebühr: 40,— €; Anmeldung bei der vhs Kronach, Tel. 
09261 6060-0 oder www.vhs-kronach.de

So erreichen Sie unsere Kirchgemeinde:
Büro:  dienstags 10-12 Uhr
Pfarramt:
Diakon Jürgen Wollmann
Kirchplatz 3
98743 Gräfenthal
Tel. 036703-80 357
E-Mail: kirchgemeinde.graefenthal@mail.de

Evangelische Kirche Lichtenhain

Herzliche Einladung

zu unserem Gemeindenachmittag
am Dienstag, den 27. Februar 2018 um 14.00 Uhr

im Gemeinderaum unserer Kirche.
Wir treffen uns wieder zu einem unterhaltsamen und gemütlichen 
Nachmittag mit Programm, Liedern sowie Kaffee und Kuchen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Euer Pfarrer Herr Sommer und
Euer Gemeindekirchenrat Lichtenhain

Neuapostolische Kirche Gräfenthal

Zu den Gottesdiensten in der Neuapostolischen Kir-
che Gräfenthal, Mühlbrücke 3, ist jedermann herzlich 
eingeladen:

sonntags 10.00 Uhr Gottesdienst
Nähere Informationen erhalten Sie auch in unserem Schaukas-
ten unter o. a. Adresse sowie bei R. Schmidt, Tel. 036703/80039.
Gemeinden in der Umgebung befinden sich in:
- Neuhaus, Schmalenbuchener Straße 60
- Saalfeld, Zetkinstraße 7

Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Frau Hildegard Müller
verstorben am 01.01.2018, wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Herr Hans Dickmann
verstorben am 06.01.2018, wohnhaft gewesen in Lichten-
hain

Frau Ilse Kehl
verstorben am 11.01.2018, wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Frau Klara Ehrhardt
verstorben am 17.01.2018, wohnhaft gewesen in Gebers-
dorf

Frau Gisela Ortloff
verstorben am 17.01.2018, wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Frau Ingeborg Priwitzer
verstorben am 26.01.2018, wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Veranstaltungstipps  
unserer Nachbargemeinden

Tag der offenen Tür an der Regelschule  
in Lichte
Am 20. Februar 2018 findet an der Regelschule in Lichte der 
„Tag	der	offenen	Tür“	statt.	Dazu	sind	alle	Schüler	der	zu-
künftigen 5. Klasse und ihre Eltern sowie Interessierte herz-
lich eingeladen.
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21.  VHS-Kurs LU 202 „Fit durch Sport im Alter“ mit Ramona 
Unbehaun, 10 Vormittage von 10:00 - 11:00 Uhr in der 
Grundschule, Gebühr: 40,— €; Anmeldung bei der vhs 
Kronach, Tel. 09261 6060-0 oder www.vhs-kronach.de

22.  VHS-Kurs LU 203 „Pilates“ mit Ramona Unbehaun, 8 
Abende von 18:00 - 19:00 Uhr in der Grundschule, Ge-
bühr: 30,— €; Anmeldung bei der vhs Kronach, Tel. 09261 
6060-0 oder www.vhs-kronach.de

23.  VHS-Kurs LU 205 „Aquafit“ mit Ramona Unbehaun, 8 
Abende von 16:00 - 17:00 Uhr im Hallenbad Grundschu-
le, Gebühr: 60,— € inkl. 16,— € Badeintritt; Anmeldung 
bei der vhs Kronach, Tel. 09261 6060-0 oder www.vhs-
kronach.de

23.  VHS-Kurs LU 206 „Aquafit“ mit Ramona Unbehaun, 8 
Abende von 17:00 - 18:00 Uhr im Hallenbad Grundschu-
le, Gebühr: 60,— € inkl. 16,— € Badeintritt; Anmeldung 
bei der vhs Kronach, Tel. 09261 6060-0 oder www.vhs-
kronach.de

März

01.  Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung von 8:30 
- 12:00 Uhr und von 13:00 - 15:30 Uhr im Rathaus Lud-
wigsstadt, Zimmer-Nr. 001, EG

02.  „Eine-Welt-Verkauf“ von 14 bis 16 Uhr im Foyer des Rat-
hauses Ludwigsstadt

17.  VHS-Kurs LU 700 „Alle an die Nähmaschine - Nähen für 
Kinder“ mit Manuela Schmidt, 1 Vormittag von 10:00 - 
12:00 Uhr bei Farben-Schirmer, Gebühr: 12,— €; Anmel-
dung bei der vhs Kronach, Tel. 09261 6060-0 oder www.
vhs-kronach.de

18.  Ostermarkt auf dem historischen Marktplatz in Ludwigs-
stadt


